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Ansialisleiiung und Ansta"Sbeharde von Pfr. E. Jofs, Schaffhausen

Die Ehre, vor dem Gremium der Schweizeri-
schen Anstaltvorsteher iiber die Beziehungen und
das Verhiltnis zwischen Anstaltsleitung und Auf-
sichtsbehdérde zu sprechen, hat fiir mich darum
etwas Bedenkliches an sich, weil ich zu lauter
Fachleuten zu sprechen habe, die den ganzen
Umfang des Gegenstandes praktisch und theore-
tisch beherrschen. Weun ich mich dennoch dazu
bereit erklirt habe, so geschah es darum, weil ich
als Sohn eines Anstaltsvorstehers das Leben einer
Anstalt durch meine ganze Jugendzeit miterlebte
und andererseits als langjidhriges verantwortli-
ches Mitglied in der Aufsichtsbehérde einer Ge-
meindeanstalt auch die Funktionen der Behorde
personlich und praktisch kennengelernt habe,
Diese Tatsachen ergeben zum vornherein den
gewaltigen Vorteil, daB wir auf alle Détails ver-
zichten, die allgemein giiltigen Leitideen heraus
arbeiten und jenen Standpunkt finden kénnen, der
fiir alle moglichen Einzelsituationen brauchbar
sein kann., Wir suchen so gleichsam eine Theorie
der Sache, die, aus der Sache selbst gewonnen,
der Sache selbst wiederum gerecht wird.

Obgleich mein Referat wesentlich vom Stand-
punkt der Awufsichtsbehorde aus verstanden sein
soll, so kommt ihm doch wohl der Charakter der
grundlegenden Erfassung des Gesamtproblems zu,
so daB das Hauptgewicht von selbst auf die
Wechselbeziehung zwischen Behérde und An-
staltsleitung fillt und das Ziel des Referates
in der Darstellung des organischen uad harmo-
nischen Verhiltnisses zwischen den beiden gege-
ben ist. Wenn dabei eine bisweilen etwas ab-
strakte Art der Behandlung eintritt, so wird der
Praktiker von selbst den dargestellten Gedanken
mit Blut und Leben erfiillen.

1. Wir fragen zunichst, was eine Anstalt iiber-
haupt sei und beantworten die Frage so: Jede in
den Bereich unserer Betrachtung fallende Anstalt
ist eine Veranstaltung der sozialen Menschen-
gemeinschaft zur Abwehr der den Gemeinschafts-
korper bedrohenden und gefihrdenden asozialen

Elemente. Die Begriindung der Existenz einer
Anstalt liegt im Lebensbediirfnis der Gemein-
schaft, d. h. in ihrem notwendigen Willen zu
sozialer Gesundheit und Vollkommenheit, Eine
Anstalt hat ausschlieBlich dieses Bediirfnis zu
befriedigen und stellt damit eine lebensnotwen-
dige Funktion des Gemeinschaftskorpers selbst-
dar.

Eine solche Auffassung ist durchaus nicht
selbstverstandlich und ist auch heutzutage durch-
aus nicht allgemein begriffen. IThre Moglichkeit
beruht auf einer unendlich langen Entwicklung,
die den modernen Anstaltsbegriff als reife Frucht
gezeitigt hat. Wir wissen, daBl in den ilteren Zei-
ten der Menschheit die Gemeinschaft in einem
robusten BewuBtsein ihrer Zukunft und daher in
einem ebenso robusten Gesundheitswillen jedes
auftretende sozial kranke Element entweder riick-
sichtslos vernichtete (Rechtsbrecher) oder aus-
stieB (unheilbar Kranke) oder auf Gedeih und
Verderben sich selber iiberlieB (Arme, Bettler).
Das Christentum dnderte diese Sachlage zunichst
noch nicht wesentlich, sondern nur verhéiltnis-
méBig, wenn es in der charitiven Behandlung der
sozialen Schiden ein mneues Lebensgebiet er-
schloB. Die Motivierung der Charitas lag noch
ganz im Subjektiven und trug das Merkmal des
»yguten Werkes an sich, dessen ganzer Sinn sich
im ,,Verdienst des charitativ Tatigen sich er-
schopfte, wihrend von einer organischen Veran-
staltung der Gemeinschaft noch nicht die Rede
sein konnte. Erst das 18. Jahrhundert brachte
eine wesentliche Aenderung, die wir verstehen,
wenn wir etwa den Namen Pestalozzis nennen.
Hier erst tritt der Gedanke einer allgemeinen und
vom Subjektiven weitgehend losgelosten Ver-
pflichtung der Gesamtgemeinschaft hervor, jede
asoziale Erscheinung als Krankheit des sozialen
Korpers zu verstehen und also, aus einem um-
fassenden Verstindnis der Gemeinschaft als Ein-
heit, positiv und aktiv und organisch zu iiber-
winden, Und doch trug noch im 18. Jahrhundert

109



mehr oder weniger jede Anstalt den Charakter
einer ausgesprochenen Strafanstalt an sich, weil
Asozialitit eben noch fast durchgingig nicht als
Krankheit, sondern als Schuld verstanden wurde.
Das 190. Jahrhundert milderte diese Auffassung
zum Charakter einer Auffanganstalt oder hoch-
stens der Versorgungsanstalt und diese Auffas-
sung ist bis heute die populdre. Demgegeniiber
setzte sich nun aber mehr und mehr das ganz
moderne und sachlich wohl auch einzig richtige
Verstandnis durch, daB der Begriff asozial iiber-
haupt und in jeder Hinsicht mit dem Begriffe
nsozial krank® gleichzusetzen sei. Die Anstalt
gewinnt dadurch sofort und ausschlieBlich Cha-
rakter der Heilanstalt. Ihre Aufgabe ist nicht
mehr, soziale Untiichtigkeit zu bestrafen, auch
nicht mehr bloB, sie aufzufangen und unschid-
lich zu machen, sondern sie zu heilen und also
das asoziale Element sozial gesund und fiahig zu
machen, So miissen wir grundsitzlich jede An-
stalt verstehen, selbst da, wo die Idee in der Pra-
xis unerfiillbar bleiben muB, wie das eben immer
dort sich ergibt, wo eine Krankheit wirklich un-
heilbar ist (z. B. Alter). Diese Konzipierung der
Anstalt stellt grundsitzlich und aufs GroBe gese-
hen alle Anstalten einander gleich, das Zucht-
haus tritt in dieselbe Linie wie der Spital, die
Zwangserziehungsanstalt neben das Waisenhaus,
das Armenhaus neben das Altersheim. Sie alle
sind, ohne nach der praktischen Realisierungs-
moglichkeit zundchst zu fragen, Heilanstalten,
deren erster und letzter Sinn in der positiven,
lebensfordernden Ueberwindung der sozialen Man-
gel- oder Krankheitserscheinung liegt.

Heute hat jede Anstalt die abschitzige Bewer-
tung als notwendiges Uebel iiberwunden zugun-
sten der anerkennenden Bewertung als notwen-
diger Dienst an der Gesundheit des Gemein-
schaftskorpers. Es liegt aber durchaus in der Ver-
antwortung und in der Aufgabe der Anstalts-
leiter, diese modernste Auffassung populdr zu
machen, Die Anstalt hat als Heilanstalt die Ten-
denz, durch Heilung der Kranken sich selber
iiberflitssig zu machen, indem sie die ihr gestellte
Aufgabe der Heilun g tatsdchlich zu lésen ver-
sucht. Die Ehre einer Anstalt liegt in ihren so
verstandenen Erfolgen, und diese Erfolge sichern
ihr das notwendige Verstindnis und die sachent-
sprechende Anerkennung.

2. Auf dieser Voraussetzung gewinnen wir die
Einsicht, daB wir es, im Blicke auf unser Thema,
zunichst nicht mit der Beziehung zwischen An-
staltsleitung und Aufsichtsbehérde zu tun haben,
sondern mit der Beziehung der sozialen Gemein-
schaft und der Anstalt als ihrem Organ. Gemein-
schaft und Anstalt sind die beiden realen Gege-
benheiten, aus denen sich allein alles das ableiten
muB, was zur Sache gesagt werden kann. Sie
hingen so unlésbar zusammen und stehen so in
einer lebendigen Wechselwirkung, wie nur ein
lebendiger Korper mit dem von ihm selbst aus-
gebildeten Organen zusammenhidngen kann. Die-
ser Zusammenhang trigt darum, weil es sich
um lebendige Dinge handelt, den Charakter des
Konfliktes an sich, wobei ,Konflikt“ zu ver-

stehen ist als die notwendige Differenzierung zwi-
schen zwei zusammengehorenden Dingen.

Auf der einen Seite will die Gemeinschaft nur
die Gesundheit und sieht sich zugleich genétigt,
ein Organ auszubilden, das ausschlieBlich durch
die Krankheit bedingt ist, Sie muB also etwas
tun, was sie eigentlich nicht will, und daraus er-
klart sich die Spannung, die fortdauernd zwischen
Gemeinschaft und Anstalt besteht. Andererseits
hat die Anstalt die innere Tendenz, sich durch
Heilung der sozialen Kranken iiberfliissig zu
machen, und kann doch diese Tendenz nur reali-
sieren, wenn sie vollig egozentrisch Anstalt, d. h.
moglichst vollkommen ausgebildetes Organ sein
will und sein kann. Sie erhebt Anspriiche an die
Gemeinschaft, die scheinbar das Organ zu Selbst-
zweck machen, und daraus erklirt sich die Span-
nung, die zwischen Anstalt und Gemeinschaft
besteht. Diese Spannungen sind notwendig, lebens-
richtig und zeigen die lebendige Funktion von
Korper und Organ an,

An diesem Punkte setzt nun das Thema unse-
res Referates ein. Der Konflikt zwischen Gemein-
schaft und Anstalt bedarf einer regulierenden
GroBe, welche die beiden Lebensgegebenheiten
in das richtige Einvernehmen und zur richtigen
Funktionierung bringt, so wie im Korper der Nerv
das Organ mit dem Organismus verbindet. Im
Bereich unseres Gegenstandes kommt diese Auf-
gabe der Aufsichtsbeho6rde zu. Obgleich
sie selbstverstidndlich als hoheres Organ leitende
und dirigierende Bedeutung besitzt, so st fihr
wesentliches Merkmal doch dasjerige des Regu-
lierens, weil ihre Aufgabe durchaus das optimale
Funktionieren der Beziehungen zwischen Gemein-
schaft und Anstalt ist. Ich lege Gewicht darauf,
zu betonen, daB die Behorde weitgehend bloB
Regulator ist, da die lebendigen Elemente des
Konfliktes mit ,,Gemeinschaft® und , Anstalt’ ge-
geben sind. Denn aus dieser Funktion der Be-
horde ergibt sich das Verstindnis fiir die merk-
wiirdige Tatsache, daB Existenz und Tatigkeit
der Behorde, von der Anstalt aus gesehen, sehr
oft, wenn nicht stets, als bremsend und retar-
dierend empfunden wird. Tatsdchlich ist ein we-
sentliches Moment in der Institution einer Be-
horde darin gegeben, daB sie die von ihr betreu-
ten Lebensgegebenheiten fortdauernd in den ihnen
zukommenden Funktionsgrenzen zu halten hat,
So wie in einer Uhr die Retardierung dazu dient,
die treibende Spannung der Feder in den korrek-
ten Ablauf des Uhrzeigers umzubremsen, so hat
die Behorde die Spannungen zwischen Anstalt
und Gemeinschaft zugleich aufzufangen und zu-
gleich zum optimalen Ablauf zu bringen.

3. In der Praxis bedeutet das, daB die Behdrde
eine ganz offensichtliche Doppelverpflichtung er-
filllt: Sie hat die wohlverstandenen Interessen der
Gemeinschaft gegeniiber der Anstalt zu wah-
ren, und sie hat zugleich die begriindeten Inter-
essen der Anstalt gegeniiber der Gemeinschaft
wahrzunehmen. An beiden Orten férdert und
reguliert sie zugleich aus der Beriicksichtigung
des andern Standpunktes. So hat eine Behorde
eine Anstalt gewissermaBen zu forcieren, wo das
AusmaB und die innere Substanz der Anstalt zu



eng oder zu klein erscheint, damit sie doch ihrer
Aufgabe gerecht werden konne. Genau so hat
die Behorde einer Anstalt gleichsam Ziigel anzu-
legen, wo diese Anstalt zu sehr Selbstzweck wird
und jenes MaB iiberschreitet, das zur gleich-
méligen Erfillung ihrer Aufgabe notwendig ist.
Beide Male wahrt sie dabei das Interesse der
Gemeinschaft gegeniiber ihrem Organ und ver-
sucht, das Organ zu seinem giinstigsten Wir-
kungsgrad zu bringen. Umgekehrt nun muBl die
Behorde die Anstalt gegeniiber der Oeffentlich-
keit vertreten. Jeder Biirger hat ja das Recht, sich
um die 6ffentlichen Institutionen zu interessieren
und sein Wort dabei mitzureden. Der Steuer-
zahler will begriindeten AufschluB iiber die Ver-
wendung der oOffentlichen Mittel, ganz beson-
ders da, wo es sich um die sogenannte Fiirsorge
handelt, weil er fiir die sozial Kranken am wenig-
sten gern Geld opfert. Die Behdrde muBl nun
die notwendigen Subsidien von der Gemeinschaft
her fliissig machen und vertritt so das Interesse
der Anstalt gegeniiber der Gemeinschaft, der
sie im selben Augenblicke verantwortlich ist.

Diese Doppelstellung . [aBt sich praktisch illu-
strieren an der Frage des sozialen Standards der
Anstalt selbst, der Lebensform und Lebenshal-
tung, die sie ihren Pfleglingen zu bieten hat. Da
steht voran der Anspruch des InsaBen auf eine
menschenwiirdige Lebenshaltung. Von der An-
stalt aus erhebt sich sofort die Forderung, diesen
Standard moéglichst hoch und immer hoher anzu-
setzen, indem sie naturgemidB nach groBtmogli-
cher Vollkommenheit als Anstalt selbst strebt.
Von der Gemeinschaft aus erhebt sich die Ten-
denz, diesen Standard moglichst tief und immer
tiefer anzusetzen, damit die Aufwendungen fiir
die sozial Kranken moglichst gering seien. An
der Behorde ist es, hier den verniinftigen Aus-
gleich zu finden, und sie wird das tun, indem sie
zum Gradmesser des Notwendigen und Gerechten
genau jenen Punkt wahlt, wo die Interessen des
gesunden und des kranken Teils der Gemein-
schaft zusammentreffen. Es handelt sich darum,
dem sozial Kranken den AnschluB an die Gemein-
schaft der Gesunden auf die natiirlichste und
ungezwungenste Weise zu verschaffen. Das ge-
schieht dadurch, daB man ihn zu jenem Lebens-
standard erzieht, welcher der untersten Stufe der
sozial Gesunden entspricht, Auf diese Weise wird
ein Ankniipfungspunkt gefunden, der in jedem
Falle geeignet sein kann, den geheilten Patienten
in der Selbstindigkeit gedeihen zu lassen. Man
versteht aber, daB ein solcher sachrichtiger Stand-
punkt der Behorde der Anstalt gegeniiber die
Forderung der MdBigung und Bescheidung in sich
schlieBt, fiir die Gemeinschaft aber die Forde-
rung auf selbstverstindliche Leistung der Mittel,
die zur Erreichung dieses sozialen Ankniipfungs-
punktes notwendig sind. Das Optimum ist dann
erreicht, wenn die Behorde einer Anstalt genau
jene Bedingungen zu verschaffen vermag, die
dem AnstaltsinsaBen den Uebergang zum selb-
stindigen Leben am leichtesten machen.

Ein anderes Beispiel fiir denselben Gedanken
ist der wirtschaftliche Ausbau und die wirtschaft-
liche Selbstindigkeit einer Anstalt. Selbstverstand-

lich hat die offentliche Gemeinschaft ein Interesse
daran, daB die Anstalt moglichst wenig kostet,
und das kann bei Innehaltung des oben genann-
ten Standards, erreicht werden, wenn die Anstalt
wirtschaftlich moglichst selbstindig arbeiten kann.
Das liegt auch im Interesse der Anstalt, in dem
Sinne, daB wirtschaftliche Selbstindigkeit erhohte
Unabhéangigkeit von der Gemeinschaft und unge-
hindertere Selbstentfaltung der Anstalt bedeutet.
Die Anstalt sieht sich dabei gehindert durch die
Tatsache, daB sie sinngemidB und auftragsgemil
jederzeit die tiichtigen Elemente an das selb-
stindige Leben abgeben muB und nur die
schlechten behilt, Sie hat aber den gewaltigen
Vorteil, fiir ihre Entwicklung den groBen Kredit
der offentlichen Hand beanspruchen zu konnen.
In jedem Falle strebt die Anstalt nach moglich-
ster Ausdehnung ihres eigenen wirtschaftlichen
Bereiches, wie es ja auch durchaus natiirlich und
notwendig ist. — Dem gegeniiber besteht nun
die Tatsache, daB eine Anstalt in so und so vie-
len Fillen ihre groBen wirtschaftlichen Moglich-
keiten gar nicht ausniitzen kann und nicht aus-
nittzen darf, weil sie in Konflikt kommt mit den
wirtschaftlichen Anspriichen der selbstindig Er-
werbenden und sozial Selbstindigen. Wo liegt
hier das Optimum? Es ist die Aufgabe der Be-
horde, den wirtschaftlichen Rahmen einer An-
stalt zwar so weit ausdehnen zu lassen, daB die
Anstalt ihren Pfleglingen die notwendige Arbeits-
therapie zuwenden kanmn, aber es ist ihre Pflicht,
diesen Rahmen genau dort zu begrenzen, wo die
privatwirtschaftlichen Interessen tangiert oder
verletzt werden. Denn selbstverstandlich ist jede
frei und selbstindig erwerbende Existenz wich-
tiger als die wirtschaftliche Bliite einer Anstalt,
ja, es ist dadurch Aufgabe der Anstalt, mdg-
lichst viele unselbstindige Menschen zu Selb-
stindigen zu erziehen. Und so ergibt sich auch
hier die Aufgabe der Aufsichtsbehorde als regu-
lierende Funktion, die das beste und ausgeglichene
Verhiltnis zwischen Anstalt und Gemeinschaft
fordernd und fordernd, hemmend und miBigend
zu wahren hat. (Die Beispiele lieBen sich beliebig
vermehren.)

4. Alle diese Fragen nehmen ganz konkrete
Gestalt an, wenn man ihre Auswirkungen auf
die Formel bringt: Aufsichtsbehdrde und An-
staltsleitung. Es liegt ja auf der Hand, daB alle
diese Dinge in der Person des Anstaltsleiters den
Ort finden, wo sie erlebt und realisiert werden.
Es ist der Anstaltsleiter, durch welchen sowohl
die fordernden wie die hemmenden Impulse der
Behorde zur Gestaltung in der Anstalt kommen.
Das bedeutet nun aber, daB die Behorde an den
Anstaltsleiter ganz bestimmte Forderungen zu
erheben hat, nicht aus Laune oder Liebhaberei,
sondern darum, weil der Anstaltsleiter auch fiir
die Behorde die Verkorperung der Anstalt dar-
stellt.

Die erste Forderung ist eigentlich selbstver-
stindlich. Es ist die Forderung auf Treue und
Zuverlassigkeit. Wo diese fehlen wiirden, da wiir-
den fiir die Behorde alle Voraussetzungen fehlen,
um iiberhaupt in ein Verhiltnis zum Anstalts-
leiter zu kommen. Diese Qualititen bedingen nun
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aber das Verhiltnis von Behdrde und Leitung
als ein Verhiltnis des Vertrauens, Die Behorde
muB dem Verwalter vertrauen koénnen, will ihm
vertrauen konnen und mochte auch, daB er ihr
mit Vertrauen begegnet. Das ist darum not-
wendig, weil die Behorde ja nicht in die Apstalt
hinein, sondern nur an sie heran sieht, und es ist
eine Frage des Taktes, daB und in welcher Form
und Art der Anstaltsleiter der Behorde Einblick
in das wirkliche Wesen der Anstalt bietet. Man-
ches MiBverstdndnis und manche Schniiffelei erle-
digt sich von selbst, wenn das gegenseitige Ver-
haltnis vom Vertrauen bestimmt ist. Dieses Ver-
trauen ist auch so gemeint, daB der Anstalts-
leiter das ganze Wesen der Anstalt wie sein Eige-
nes betrachte und pflege in dem Sinne, daB die
ganze Oekonomie der Anstalt als eine personliche
Verantwortung gleich wie die private Oekonomie
verstanden werde. Das wiederum setzt voraus,
daB der Verwalter etwas kann, ein tiichtiger und
fahiger Mensch sei. Es liegt durchaus im Inter-
esse und in den Wiinschen der Behodrde, wenn
der Anstaltsleiter sich zu moglichst umfassender
fachlicher Tiichtigkeit heranbildet und damit
seinerseits jene Impulse beitrigt, die zum Aus-
bau der Anstalt dienlich sein kénnen.
Grundsitzlich kann die Stellung der Behorde
zum Anstaltsleiter so umschrieben werden: Der
Anstaltsleiter ist verantwortlich. Er ist im vol-
len Umfang und mit seiner ganzen Existenz fiir
das Leben der Anstalt verantwortlich. Tatsich-
lich liegt ja die volle Initiative fiir das Leben und
Gedeihen der Anstalt beim Anstaltsleiter. Er ist
die Triebfeder, welche die Uhr zum Laufen
bringt. Wenn dem Leiter die Initiative fehlt,
dann hat die Behorde eigentlich nichts mehr
zu versehn. Darum wiinscht ihn die Behorde
moglichst frei, moglichst selbstindig, moglichst
unabhingig und moglichst intensiv. Je kraftiger
er wirkt, desto sinnvoller wird die regulierende
Tatigkeit der Behorde, die vollkommen bedeu-
tungslos wiirde, wo der Leiter die Anstalt nicht
antreiben wiirde. Es ergibt sich das sonderbare
Paradoxon, daB die Leistung der Behérde mit
Bezug auf die Anstalt in vollem Umfange ab-
hidngig ist von der Leistung des Anstaltsleiters,
und daBf die Behorde umso stirker wird, je stér-
ker der Anstaltsleiter ist. Natiirlich bedeutet
das auch zugleich eine Steigerung der Span-
nungen, die aber durch das Vertrauen in scho-
nem EbenmaB gehalten werden. Gerade dem
talentierten und vollinitiativen Anstaltsleiter wird
es am starksten bewuBt, wie sehr der Erfolg sei-
ner Arbeit nur als Resultante aus dem Wieder-
spiel der hier in Frage stehenden Krafte verstan-
den werden kann, und wie ganz die Steigerung
dieses Erfolges nur von seinem eigenen Einsatz
abhingig ist, Im Grunde genommen erscheint
der ideale Anstaltsleiter bestindig als ein Kdmp-
fer, der unermiidlich um Ziele ringt, die er doch
nie ganz wird erreichen koénnen. Und die Be-
hérde mochte ihn um ihrer eigenen Bedeutung
und um der Anstalt willen eben gerade so haben.
Ihm gilt der berithmte Satz wie nicht gerade
einem andern Menschen: Arbeiten und nicht ver-
zweifeln. — Wenn diese Formulierung zu ein-
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seitig erscheint, so moge man bedenken, daB eine
zu starke Behorde fiir eine Anstalt immer ungiin-
stig- wirkt, weil sie die Initiative des Leiters zu
stark belastet, daB aber eine zu schwache Behorde
ebenso ungiinstig wirkt, weil sie die inneren Po-
tenzen der Anstalt zu wenig reguliert und also
kein Optimum bewirken kann. Jeder Anstalts-
leiter moge es sich zur Pflicht machen, an einer
zu gewichtigen Behorde nicht zu verzweifeln,
eine zu schwache Behorde aber nicht zu miB-
brauchen.

Diese Gedanken koénnen wir nun noch einmal
zusammenfassen, indem wir die Stellung der Be-
horde als die einer Berufsinstanz fir den
ganzen Umfang des in Frage stehenden Lebens-
bereiches bezeichnen. Da ist einmal die Gemein-
schaft, die ihre Anspriiche und Interessen gegen-
iiber der Anstalt bei der Behdrde anmeldet. Was
hat die Behorde zu tun und was hat sje fiir
Moglichkeiten? Sie muB ausgleichend zwischen
dem Anspruch der Gemeinschaft und dem An-
spruch der Anstalt vermitteln kénnen. Damit sie
das aber kann, muB sie sich auf den Anstalts-
leiter berufen koénnen. Er allein kann den An-
spruch der Anstalt begriindet zur Verfiigung stel-
len, und die Behdérde muB sich auf seine Dar-
legungen verlassen konnen, um den sinnvollen
Ausgleich zu finden. — Dann sind hier die An-
staltsinsaBen, die ihre Anspriiche, Forderungen
und Reklamationen bei der Beho6rde anmelden.
Was soll die Behorde tun? Sie muB sich, um ein
sachliches Urteil zu finden, wiederum auf den
Anstaltsleiter berufen koénnen. Er allein vermag
den Reklamanten in seiner Bedeutung zu charak-
terisieren und er allein kann die sachlichen Mate-
rialien produzieren, die zu einer objektiv richtigen
Beurteilung des Einzelfalles nétig sind. — Und
dann ist hier der Anstaltsleiter selbst, der bei der
Behorde seine Forderungen, Vorschlige und Kla-
gen anmeldet oder der von dritter Seite vor die
Berufungsinstanz der Behorde gezogen wird. Was
kann die Behorde in diesem Falle tun? Sie muB
den Verwalter ,,decken®. Das kann sie aber nur,
wenn sie sich auf die Darlegungen und Darstel-
lungen eben dieses Anstaltsleiters selbst berufen
kann, Sie muB wissen, daB das, was er einzu-
wenden hat, tatsichlich das Wesen der Anstalt
bedeutet und tatsichlich in der Notwendigkeit
der Anstalt begriindet ist. Nur so kommt eine
strittige Frage zur korrektesten Erledigung.

Meine These ist die, daB das Verhiltnis zwi-
schen Anstaltsleiter und Aufsichtsbehérde sozu-
sagen absolut von der Qualitit, von der Ver-
trauenswiirdigkeit und vom Lebenseinsatz des
Anstaltsleiters abhidngig ist. Je giinstiger er aktiv
wirkt, desto giinstiger wird die Reaktion der Auf-
sichtsbehorde, — Wie aber, wenn nun eine Be-
hérde nicht so ist? Dann bleibt nur der Rekurs
auf das Sprichwort: ,,Wem Gott ein Amt gibt,
dem gibt er auch den Verstand, und die trost-
liche Einsicht, daB es nicht immer Gott ist, der
den Behorden das Amt gibt. (Wobei diese Ein-
sicht zu erginzen wire durch die andere: Auch
der Aunstaltsleiter hat nicht immer recht.)

5. Das optimale Funktionieren des Verhilt-
nisses zwischen Anstaltsleiter und Aufsichts-



behorde sehe ich dort, wo die beiden in mog-
lichst gleicher Erfassung der gestellten Aufgabe
an ihr Werk gehen. Die Auswirkung wird umso
giinstiger, je hoher und ernster die Auffassung
der gestellten Aufgabe ist, und es liegt, soviel
ich sehen kann, wesentlich an den Anstaltsleitern,
die Hohe und das Niveau der Beurteilung ihrer
Aufgabe zu bestimmen. Je mehr der Anstalts-
vorsteher die allgemeinen und geistigen An-
spriiche an sich selbst erhoht, desto mehr ermog-
licht er auch der Behorde einen hohern Stand-
punkt zu gewinnen. Darum wiinscht die Behorde
nichts dringender, als daB der Anstaltsleiter ein
moglichst hohes geistiges Niveau besitze, das ihn
dem Untergebenen moglichst hoch iiberlegen
macht, dem Vorgesetzten aber moglichst gleich
stellt. Die Behorde wiinscht aber auch ein moég-
lichst hohes soziales Niveau des Anstaltsleiters,
das ihn freier und unbeschwerter wirken lasse.
Nur ist an diesem Punkte gerade am deutlichsten
einzusehen, daB die Behorde das kaum von sich
aus realisieren kann, weil der Anspruch dazu
auBer ihrem Bereiche liegt, Die Anstaltsleiter
miissen selbst den Anspruch erheben und dauernd
aufrecht erhalten. Das Gleiche gilt von dem
wilnschbaren menschlichen Niveau des Anstalts-
leiters. Die Behorde, die es ja zunidchst bloB
mit der Anstalt als Ganzes zu tun hat, kann nicht
wissen, wie weit dem Anstaltsleiter jene seeli-
schen Ressourcen der eigenen Hauslichkeit des
privaten Familienlebens und der privaten Gesellig-
keit und Gesellschaftlichkeit zur Verfiigung stehen
oder mangeln, weil die Bediirfnisse in dieser
Hinsicht duBerst stark variieren. Es ist wiederum
Sache der Anstaltsleiter, diese tiefbegriindeten
Anspriiche auf das Refugium des privaten Lebens-
raumes fortdauernd zu erheben und fortdauernd
aufrecht zu erhalten. Wo diese Anspriiche real
erscheinen, da kann die Behorde nur . positiv
reagieren.

Aber gerade da zeigt sich nun noch einmal,
wie sehr die giinstige Reaktion der Behoérde von

Ueber AnSialiserZiehung von H. Nyffeler, a. Vorsteher (Bern)

Der Aufenthalt in der Anstalt dauert in der
Regel nur einige Jahre. Dem bei seinem Eintritt
oft riickstindigen Kinde soll in dieser kurzen
Zeit soviel an intellektueller Bildung, Handfertig-
keit und sittlicher Kraft beigebracht werden, daB
es seinen Altersgenossen der offentlichen Schule
bei seinem Schulaustritt ebenbiirtig, d. h. kon-
kurrenzfihig dasteht. Mens sana, in corpore sano.
Von diesem Grundsatz ausgehend, ist es Pflicht
des Erziehers, der Verpflegung seiner Zoglinge
alle Aufmerksamkeit zu schenken. Viele der ein-
tretenden Zoglinge sind aber unterernidhrt, in
ihrem ganzen Habitus vernachlidssigt, vielleicht
verwahrlost. lhre Erndhrung spielt deshalb eine
groBe Rolle. Die wichtigsten Nahrungsmittel lie-
fert den Anstalten der eigene Landwirtschafts-
betrieb. Der Zogling ist demnach Produzent und
Konsument zugleich, und wenn er sich bewuBt
wird, wieviel Miihe und Arbeit, wie manchen

der Achtung und vom Vertrauen gegeniiber dem
Anstaltsleiter abhdngig ist. An der Person des
Anstaltsleiters hidngt wirklich alles. Man muB
nur bedenken, daB die Behoérden wechseln wie
das Laub an den Biumen, wihrend das Leben
der Anstalt tatsidchlich die Lebensarbeit der Haus-
eltern ist. Das Behordemitglied versteht sich in
der: Regel durchaus im Sinne unseres Referates
immer nur als Mitarbeiter an einer bestimmt um-
grenzten Aufgabe, wihrend er sein eigentliches
Leben anderswo lebt. Ein Anstaltsleiter hingegen
ist mjt Herz und Seele, mit Leib und Leben, gei-
stig und materiell der Anstalt verpflichtet und
lebt sein wirkliches Leben in dieser Aufgabe. Da-
her kommt in unserem Thema das gewaltige
Uebergewicht des Anstaltsleiters in der Klirung
des gestellten Problemes. Daher kommt aber
auch der hochste Wunsch, den eine Behorde zur
Klarung des Problems beitragen kann: Es méchte
die Aufgabe einer Anstalt fiir jeden Anstaltsleiter
wirklich seine Lebensaufgabe sein, der er sich
mit seinem ganzen Wesen hingebe und die er wie
sein eigenes Leben zu verantworten bereit sei,
Wo das zutrifft, da ist das Verhéltnis zwischen
Anstaltsleitung und Aufsichtsbehérde durchaus
darauthin angelegt, in ungebrochener Konkordanz
und in wirklicher Harmonie sich auszuwirken.

Um dieser hohen Einschitzung der Bedeutung
des Anstaltsleiters willen und als Zusammen-
fassung dessen, was die Behorde von Rechtes
wegen von ihm zu fordern hat, mochte ich meine
Darlegungen schlieBen mit einem Spruche von
Riickert:

Behalte, was ich hier dir nicht will vorenthalten,
Vier Lehren, die nicht sind in jedem Ohr enthalten.

Dir geben einen Halt, im Leben einen Stab,
Der Worte vier: Halt ein. Halt aus. Halt an. Halt ab.

Halt ein den Zorn, die Gier und jede Leidenschatt.
Halt aus, was dich betrifft, mit starker Seelenkraft.
Halt an zum Guten, wen und wo du Macht gewannst,
Halt ab vom Bésen wen, vom Uebel was du kanunst.

Behalt und halte dies und ordne dein Verhalten
Darnach, so wirst du dich und wirst die Welt erhalten.

Forts. u. Schluf

SchweiBtropfen es kostet, bis die Milch, das Brot,
das Gemiise ihm als Speise vorgesetzt werden,
dann schmeckt es ihm doppelt gut. Der Kiichen-
zettel ist einfach gehalten, den liandlichen Ver-
hiltnissen angepaBt. Zu den wichtigsten, natur-
gemidBen Nahrungsmitteln gehort die Milch. Ich
erinnere mich eines Knaben, eines kleinen,
schwichlichen Biibleins von fast zwerghafter Ge-
stalt, das bei seinem Eintritt die Milch nicht
trinken konnte und erklarte, daheim nur schwarze
Milch getrunken zu haben. Ein anderer kannte
das Rindfleisch nicht, da er noch nie solches
gesehen habe. Ein dritter, das bedauernswerte
Opfer trunksiichtiger Eltern, liebte den Alkohol
iiber alles, Sein gewesener Pfleger, ein acht-
barer Mann aus dem bernischen Seeland, be-
richtete uns, daB der kleine Charly, erst acht-
jahrig, ihm oft iiber das Zimmiskorbli geraten
sei und sich bis zur BewuBtlosigkeit betrunken

113



	Anstaltsleitung und Anstaltsbehörde

